
Erste Satzung zur Änderung der Satzung über das Verfahren und die Gewährung  
eines Freisemesters an der Universität zu Lübeck 

vom 9. Dezember 2015 
 
 

Tag der Bekanntmachung im NBl. HS MSGWG Schl.-H.: 25.02.2016, S. 8 
Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite der Universität zu Lübeck: 09.12.2015 

 
 

Aufgrund des § 70 Absatz 2 Satz 3 des Hochschulgesetzes (HSG) vom 28. Februar 2007 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 184), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. September 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 313), wird nach Beschlussfassung des Senats vom 11. November 2015 die folgende 
Satzung erlassen. 
 
 

Artikel I 
 
Die Satzung über das Verfahren und die Gewährung eines Freisemesters an der Universität zu 
Lübeck vom 18. Mai 2009 (NBl. MWV Schl.-H., S. 22) wird wie folgt geändert: 
 

In § 3 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „sollte“ durch das Wort „muss“ ersetzt. 
 
 

Artikel II 
 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Lübeck, den 9. Dezember 2015 
 
 
 
Prof. Dr. Hendrik Lehnert 
Präsident der Universität zu Lübeck 
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